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der Staatsanwaltschaft" zur Verfügung zu stellen, wäh­
rend der Entwurf der CDU/CSU eine Vielzahl aus­
kunfcsberechtigter Stellen vorgesehen hatte. 
-Am 24.2.1999 wurde der Gesetzentwurf der Bun­
desregierung ( 14/33) zur Anderung von Zuständigkei­
ten nach dem Sorgerechtsübereinkommen-Ausfohrungs­
gesetz verabschiedet. Er siehe mittels einer Konzen­
tration gerichtlicher Zuständigkeiten die sorgsamere 
Ausgestaltung der internationalen Sorgerechts-Über­
einkünfte durch die deutschen Gerichte vor sowie 
deren Enclascung bei der Wahrnehmung der damit 
zusammenhängenden Aufgaben. 
- Eheähnliche und andere auf Dauer angelegte Le­
bensgemeimchaften sollen zukünftig ebenfalls einen 
Anspruch auf Sozialwohnungen haben. Ein entspre­
chender Gesetzentwurf des Bundesrates (14/627) 
siehe eine Änderung wohnungsrechclicher Gesetze 
vor. So soll es künftig auch solchen Gemeinschaften 
möglich sein, in den dafür erforderlichen Genuß von 
Wohnberechtigungsbescheinigungen zu kommen. 

Anfragen und Antworten 
- Die Bundesregierung ceilce in ihrer Antwort 
(14/366) auf eine Kleine Anfrage der PDS (14/303) 
mir, der Anteil von Vätern, die bereit waren, im ersten 
Jahr nach der Geburt eines Kindes Erziehungsurlaub 
zu nehmen, läge nach der neuesten Statistik von 1997 
mir insgesamt 13.630 Männern bei 1,91 % (alte 
Bundesländer 1,96 %). 

Die Regierung möchte mit einer geplanten No­
vellierung des Bundeserziehungsgeldgesetzes Väter 
künftig darin unterstützen, Kinder- und Familienar­
beit zu übernehmen. Dazu dienten insbesondere das 
Reche auf gemeinsamen Erziehungsurlaub der Eltern 
sowie auf Teilzeitarbeit mit einer erweiterten Ober­
grenze der wöchentlichen Stundezahl während des 
Erziehungsurlaubs. 

Ausschüsse 
- Bundesministerin Christine Bergmann erklärte 
am 20. Januar im Fachausschuß des Ministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, einer ihrer 
Schwerpunkte sei der Schutz vor Gewalt, insbesonde­
re gegen Frauen im häuslichen Bereich. Hier müßte 
die rechtliche Verfolgung der Tacer besser gewährlei­
stet werden. Gewalttätige Männer sollcen aus ihren 
Wohnungen ,,herausgeholt" und diese dann den 
Frauen zugesprochen werden. Auch sollten ,,Annä­
herungsverbote" ausgesprochen werden können. 

Sonstiges 
- Noch immer bestehen Mängel bei der Anwen­
dung des im EG/EU-Vecrages festgelegten Grundsat­
zes des gleichen Arbeitsentgeltes for Männer und Frauen. 
Darauf verwies die Bundesregierung in ihrem 11. 
Bericht über Art, Umfang und Erfolg der von ihr und 
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den Länderregierungen vorgenommenen Beanstan­
dungen betreffend der Anwendung des Vertrages, 
den sie am 12.1.99 in Form einer Unterrichtung 
( 14/227) vorgelegt hat. Der Bericht umfaßt den Zeit­
raum 1995-1997. Dabei erläutere die Regierung fol­
gendes: 

Noch bis zur Mitte der fün&.iger Jahre sei in vielen 
Tarifverträgen für Frauen ein geringerer Lohn vorge­
sehen gewesen als für Männer mit gleicher Arbeit. 
Durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
wurde diese offene Lohndiskriminierung seit 19 5 5 
beseitigt. Seit 1972 gäbe es keine Frauenlohngruppen 
mehr. Dennoch dränge sich die Frage auf, ob in den 
Lohngruppen der Tarifverträge nicht doch bestimm­
te Tatigkeicen, die üblicherweise von Frauen ausge­
übt werden, gegenüber vergleichbaren Männercäcig­
keicen unterbewertet werden. Im 10. Bericht vom 
November 1995 war fescgescellc worden, daß von 
insgesamt 268 untersuchten Tarifverträgen aus allen 
Zweigen der Industrie 27 Tarifverträge sog. Leicht­
lohngruppen enthielten. Diese Situation hat sich nur 
geringfügig geändert, weshalb hier Verbesserungen 
notwendig seien, und zwar sollten sich Tarifvertrags­
parteien insbesondere darum bemühen, die tarifli­
chen Einscufungskricerien für ungelernte Tatigkeiten 
in den Tarifverträgen zu verändern, in denen noch 
fase ausschließlich auf die körperliche Belastung ab­
gescell c werde. 

Zusammengestelle von 
RAin Jutta Junginger-Mann, Markgröningen 

Aus der Gesetzgebung 

Türkisches Gesetz gegen häusliche Gewalt 
In der Türkei ist am 14.1.1998 das „Gesetz zum 

Schutz der Familie" verabschiedet worden. Es trifft 
Regelungen zum Eingreifen bei hä4slicher Gewalt, 
z.B. Go-Order und Beläscigungsverboce, Abliefern 
von Waffen und Verbot von Alkohol. Das Gesetz ist 
deutscher Übersetzung abgedruckt in FamRZ 1998, 
Heft 12, 732. 

Änderungen§ 611 a BGB 
/ § 61 bArbGG 

Ein weiteres Mal mußte§ 61 la BGB verändert 
werden, weil er immer noch nicht den Vorgaben der 
Gleichbehandlungsrichtlinie entsprach. Durch das 
Gesetz zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches 
und des Arbeitsgerichtgesetzes v. 29.6.1998 (BGB!. 
I, 1694 v. 2.7.1998) heißt es nun (Änderungen in 
kursiv): 
„(l)Ein Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei 

einer Vereinbarung oder einer Maßnahme, ins-


	CCI16062026_00045
	CCI16062026_00046

